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1 Allgemeine Informationen 

1.1 Einleitung und allgemeine Hinweise 

Seit der Überarbeitung der aufsichtsrechtlichen Regelungen zur angemessenen Eigenkapitalausstat-
tung international tätiger Banken durch den Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht im Jahr 2004 besteht 
das Grundkonzept aus drei sich ergänzenden Säulen. Die dritte Säule ergänzt die quantitativen Vorga-
ben der ersten Säule (insbesondere Mindestkapitalanforderungen) und das interne Risikomanagement 
sowie Überprüfungsverfahren der Bankenaufsicht (zweite Säule). Mit der dritten Säule verfolgt die Auf-
sicht das Ziel, die Marktdisziplin zu erhöhen, indem Marktteilnehmern umfassende Informationen zum 
Risikoprofil eines Instituts zugänglich gemacht werden. 

Am 1. Januar 2014 sind die Verordnung (EU) Nummer 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an Kredit-
institute und Wertpapierfirmen Capital Requirements Regulations (CRR), die unmittelbar in den Mit-
gliedsstaaten anzuwenden sind, und die Richtlinie 2013/36/EU über den Zugang zur Tätigkeit von Kred-
tinstituten und Wertpapierfirmen Capital Requirements Directive (CRD IV) in Kraft getreten. Die Verord-
nungen wurden direkt in nationales Recht überführt. 

Basis der quantitativen Angaben des vorliegenden Berichtes sind die IFRS, die zum Berichtsstichtag die 
Grundlage für die Erstellung der aufsichtsrechtlichen Meldungen gemäß CRR bei der FIS waren. 

1.2 Anwendungsbereich (Art. 431, 436 CRR) und 
Einschränkungen der Offenlegungspflicht (Art. 432 CRR) 

Die nachfolgenden Ausführungen enthalten die Angaben zum Anwendungsbereich der Offenlegung 
gemäß Artikel 431 und 436 CRR sowie ggf. Einschränkungen der Offenlegungspflicht gemäß Artikel 432 
CRR. 

Die Freie Internationale Sparkasse S.A. (FIS) ist ein rechtlich selbständiges Kreditinstitut unter der Auf-
sicht der Commission de Surveillance du Secture Financier (CSSF). Sie hält eine direkte Beteiligung an 
der Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft S.A. (90%), die weder konsolidiert (abweichendes Geschäfts-
jahr 1.05. bis 30.04.) noch von den Eigenmitteln der FIS abgezogen wird. Die Inter-Portfolio Verwal-
tungsgesellschaft S. A. ist eine Kapitalanlagegesellschaft nach luxemburgischen Recht, deren Geschäfts-
zweck im Wesentlichen die Auflegung und Verwaltung von Organismen für gemeinsame Anlagen 
(OGAW) umfasst. 

Ferner ist die FIS ein 100 %iges Tochterunternehmen der Die Sparkasse Bremen AG, die ihrerseits als 
Mutterunternehmen im Sinne des Art. 13 CRR innerhalb der Sparkasse Bremen-Gruppe (nachfolgend 
Sparkasse Bremen) einen eigenen Offenlegungsbericht nach folgender Maßgabe publiziert: 

Für den aufsichtsrechtlichen Konsolidierungskreis wendet die Sparkasse Bremen die Ausnahmerege-
lungen nach Art. 19 CRR an. Bei der Offenlegung ist grundsätzlich der bankaufsichtsrechtliche Konsoli-
dierungskreis nach Art. 13 CRR zugrunde zu legen. Unter Berücksichtigung von Wesentlichkeitsaspek-
ten gemäß Art. 432 (1) CRR hinsichtlich des Anwendungsbereichs hat die Sparkasse Bremen keine Toch-
terunternehmen, die als wesentlich zu betrachten sind, da deren kumulierter Risikobeitrag an der Spar-
kasse Bremen unter 2% liegt. 

Demzufolge erfolgen die Angaben im Offenlegungsbericht der FIS ausschließlich einzelinstitutsbezogen. 
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 Gemäß Artikel 436 Buchstaben c) bis e) CRR erklärt die FIS, dass keine Einschränkungen oder Hinder-
nisse bei der Übertragung von Finanzmitteln oder haftendem Eigenkapital zwischen Mutter- und Toch-
terunternehmen existieren und bei dem Tochterunternehmen Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft 
S.A.  zum 31. Dezember 2016 keine Eigenkapitalunterdeckung vorlag. 

Die FIS macht unter anderem mit Bezug auf das Proportionalitätsprinzip für kleine, weniger bedeutende 
Kreditinstitute von den Ausnahmeregelungen gemäß Artikel 432 CRR Gebrauch, bestimmte nicht we-
sentliche und vertrauliche Informationen bzw. Geschäftsgeheimnisse von der Offenlegung auszuneh-
men.  

Eine Erläuterung zur Nicht-Offenlegung von nicht wesentlichen oder vertraulichen Informationen bzw. 
Geschäftsgeheimnissen wird im Folgenden entsprechend dokumentiert. 

Folgende Ausnahmen wurden angewendet:  

• Quantitative Offenlegungsinhalte, wie z. B. Risikopositionen, die weniger als 5 % der Gesamtposition 
ausmachen, sind als "sonstige Posten" ausgewiesen. Bei Positionen unterhalb der 5 %-Grenze ist ei-
ne weitere Aufschlüsselung unter Materialitätsgesichtspunkten nicht erforderlich. 

• Kundenbezogene Informationen, die Rückschlüsse auf Kunden zulassen könnten, wurden nicht of-
fengelegt. Begründung:  Es werden vertragliche, datenschutzrechtlich relevante Inhalte geschützt. 

 

Davon unabhängig besitzen folgende Offenlegungsanforderungen der CRR aktuell keine Relevanz für 
die FIS: 

• Art. 435 (2) Buchstabe d) CRR (auf die Bildung eines separaten Risikoausschusses wurde verzichtet) 

• Art. 437 (1) Buchstaben b) und c) CRR (keine Kapitalinstrumente begeben) 

• Art. 438 Buchstabe b) CRR (keine Kapitalaufschläge gemäß Artikel 104 (1) Buchstabe a) CRD von der 
Aufsicht gefordert)  

• Art. 440 CRR (antizyklische Kapitalpuffer sind  ab dem Jahr 2016 aufzubauen, allerdings betrug die 
Quote der einzelnen Quartale in 2016 0%) 

• Art. 441 CRR (FIS ist kein global systemrelevantes Institut) 

• Art. 449 CRR (Verbriefungspositionen sind nicht vorhanden) 

• Art. 452 CRR (Für die Ermittlung der Kreditrisiken wird nicht der IRB-Ansatz, sondern der KSA zu-
grunde gelegt.) 

1.3 Vergütungspolitik (Art. 450 CRR) 

Die FIS verfügt über eine eigene Richtlinie zur Vergütungspolitik im Sinne der Rundschreiben CSSF 
10/437 und CSSF 11/505 sowie der Richtlinie 2013/36/EU (CRD IV), die mit Gesetz vom 23. Juli 2015 in 
nationales Recht umgesetzt wurde. Die Richtlinie zur Vergütungspolitik wird jährlich durch den Auf-
sichtsrat der FIS überprüft und sofern erforderlich angepasst. Derzeit sind unter Risikoaspekten ledig-
lich die Mitglieder des Vorstands und der Leiter des Bereiches Treasury in den Anwendungsbereich die-
ser Richtlinie einbezogen, da für die sonstigen Mitarbeiter der FIS keine vertraglich vereinbarten variab-
len Vergütungskomponenten bestehen. Ziel der Vergütungspolitik ist, das Eingehen übermäßiger Risi-
ken zur Erzielung höherer Vergütungen zu verhindern. Vor diesem Hintergrund werden jährlich durch  
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den Aufsichtsrat quantitative Ziele mit den relevanten Personen vereinbart. Selbst bei Überfüllung sämt-
licher Einzelziele kann die variable Vergütungskomponente 50% des fixen Jahres 

 

gehaltes nicht überschreiten. Als kleines, weniger bedeutendes Institut besteht für die FIS gemäß Artikel 
450 (2) CRR keine Verpflichtung, quantitative Angaben zur Vergütungspolitik öffentlich zugänglich zu 
machen. Im Übrigen wird auf die Anhangangaben des Jahresberichtes 2016 verwiesen. 

 

1.4 Medium der Offenlegung (Art. 434 CRR) 

Die offen zu legenden Informationen gemäß Artikel 434 CRR werden auf der Website der FIS  
(www.f-i-s.lu) veröffentlicht. 

Der Offenlegungsbericht bleibt bis zur Veröffentlichung des folgenden Offenlegungsberichtes jederzeit 
zugänglich. Der elektronische Zugang zum Offenlegungsbericht ist ohne namentliche Registrierung 
möglich. 

Ein Teil der gemäß CRR offenzulegenden Informationen ist im Jahresbericht 2016 der FIS publiziert. In 
diesen Fällen enthält der Offenlegungsbericht gemäß Artikel 434 (1) Satz 3 CRR einen Hinweis. 

1.5 Häufigkeit der Offenlegung (Art. 433 CRR) 

Gemäß Artikel 433 CRR müssen die nach Teil 8 CRR (Artikel 431 bis 455) erforderlichen Angaben min-
destens einmal jährlich offen gelegt werden.  

Die FIS hat gemäß Artikel 433 Satz 3 CRR sowie den Vorgaben des Rundschreiben CSSF 15/618 geprüft, 
ob die Offenlegung mehr als einmal jährlich ganz oder teilweise zu erfolgen hat. Die Prüfung hat erge-
ben, dass eine jährliche Offenlegung ausreichend ist. 

 

 

2 Risikomanagement (Art. 435 CRR) 

2.1 Angaben zum Risikomanagement und zum Risikoprofil (Art. 435 (1) CRR) 

Die Anforderungen und Informationen gemäß Art. 435 (1) Buchstaben a) bis f) CRR hinsichtlich der Risi-
komanagementziele und -politik einschließlich der Risikomanagementverfahren und -systeme sind im 
Anhang des Jahresberichtes 2016 unter dem Kapitel Risikobericht offengelegt. Der Jahresbericht wurde 
vom Vorstand genehmigt und ist auf der Website der FIS (www.f-i-s.lu) veröffentlicht. 

 

 

 

 

 

http://www.f-i-s.lu/
http://www.f-i-s.lu/
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2.2 Angaben zur Unternehmensführung (Art. 435 (2) CRR) 

Informationen zu Mandaten des Leitungsorgans 

  Anzahl der Leitungsfunktionen Anzahl der Aufsichtsfunktionen 

Mitglieder des Vorstands 1 2 

Mitglieder des Aufsichtsrats 2 8 

   Tabelle: Anzahl der von Mitgliedern des Leitungsorgans bekleideten Leitungs- und Aufsichts-
funktionen zum 31. Dezember 2016 (Art. 435 (2) Buchstabe a) CRR) 

 

Die Zusammensetzung und Anzahl der Mitglieder des Leitungs- und Aufsichtsorgans werden im Jahres-
bericht 2016 der FIS veröffentlicht. In den vorstehenden Tabellenangaben sind die Mandate in Auf-
sichtsgremien aufgeführt, die von den jeweiligen Mandatsträgern veröffentlicht werden bzw. die für die 
Mitglieder des Aufsichtsrates im Sinne von Artikel 91 CRD durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht, Deutschland, genehmigt wurden und für die im Einzelfall ggf. ein Bestandsschutz nach 
deutschem Recht besteht. Die jeweiligen Leitungs- und Aufsichtsfunktionen in der FIS sind dabei nicht 
mitgezählt. 

Auswahl- und Diversitätsstrategie für die Mitglieder des Leitungsorgans (Art. 435 (2) Buchstaben b) 
und c) CRR) 

Die Regelungen für die Auswahl der Mitglieder des Vorstandes sowie des Aufsichtsrates sind im Rund-
schreiben der CSSF 12/552, in dem ab 6. Februar 2015 geltenden aufsichtsrechtlichen Genehmigungs-
verfahren für Inhaber von Schlüsselfunktionen in Kreditinstituten, in den Leitprinzipien der FIS für die 
Ernennung und Nachfolgeregelung von Schlüsselfunktionen (Fassung 16. November 2015) sowie in der 
Satzung und der Geschäftsordnung des Vorstands der FIS enthalten. 

Danach bestellt der Aufsichtsrat die Mitglieder des Vorstandes in der Regel für fünf Jahre. Ohne Angabe 
von Gründen kann der Aufsichtsrat die Bestellung widerrufen.  

Bei der Neubesetzung des Vorstandes achtet der Aufsichtsrat darauf, dass die Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Erfahrungen der Mitglieder des Vorstandes ausgewogen sind und diese über eine langjährige Be-
rufserfahrung sowie umfangreiche Fachkenntnisse und Fähigkeiten in der Kreditwirtschaft verfügen. 

Der Aufsichtsrat der FIS setzt sich aus drei Mitgliedern zusammen. Aus deren Mitte wird ein Vorsitzender 
und ein stellvertretender Vorsitzender bestimmt. Die amtierendenden Mitglieder des Aufsichtsrates 
setzen sich aus Geschäftsleitern bzw. Schlüsselfunktionsträgern der Konzern-Mutter zusammen. Sie 
verfügen über langjährige Berufserfahrung, so dass ausreichende Kenntnisse und Sachverstand für die 
Tätigkeit im Aufsichtsrat der FIS vorhanden sind. 

Informationsfluss an das Leitungsorgan bei Fragen des Risikos (Art. 435 (2) Buchstabe e) CRR) 

Der Informationsfluss an das Leitungsorgan ist in den vom Vorstand und Aufsichtsrat verabschiedeten 
Grundsätzen des Risikomanagements verankert. Demzufolge sind sämtliche Ergebnisse der Risikomes-
sung an den Gesamtvorstand der FIS zu berichten. Dieser entscheidet bei Eintritt definierter Eregnisse 
über die ad-hoc-Berichterstattung an den Aufsichtsrat. Im Übrigen berichtet die Risikomanagement-
funktion in regelmäßigen Abständen mindestens aber einmal jährlich an den Aufsichtsrat. 
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3 Eigenmittel (Art. 437 CRR) 

3.1 Eigenkapitalüberleitungsrechnung  

(Angaben gemäß Art. 437 (1) Buchstabe a) CRR i. V .m. Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 1423/2013) 

Die in der CRR geforderte vollständige Abstimmung der aufsichtsrechtlichen Kapitalposten mit den rele-
vanten Bilanzposten ist in der folgenden Tabelle dargestellt:  

 

Überleitungsrechnung   Lux GAAP  
Korrektur- 

FINREP  
buchungen 

Beträge in EURO   nach FINREP   

        

Gezeichnetes Kapital 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 

        
Rücklagen 2.484.000,00 406.945,00 2.890.945,00 

        
Ergebnisvorträge 0,00 177.730,89 177.730,89 

        
Ergebnis des Geschäftsjahres 2016 766.000,00     
        
Summe Eigenkapital Lux GAAP 12.250.000,00     
        

Auflösung Wertberichtigung AfS-Bestände 
(NBRL)   

  
  

-99.192,63 

        
Sonstige ergebniswirksame Buchungen   -5.380,89   
        
Ergebnis des Geschäftsjahres 2016     661.426,48 

        
Neubewertungsrücklage zum 31.12.2016 0,00 465.443,62 465.443,62 

        
Summe Eigenkapital FINREP     13.195.545,99 

Tabelle: Eigenkapital-Überleitungsrechnung 
 

Die Daten entstammen den Bilanzpositionen des geprüften Jahresabschlusses 2016 sowie den auf-
sichtsrechtlichen Meldungen zu den Eigenmitteln per 31.12.2016. 
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3.2 Art und Beträge der Eigenmittelelemente  

(Angaben gemäß Artikel 437 (1) Buchstaben d) und e) CRR i. V. m. Anhang VI der Durchführungsver-
ordnung (EU) Nr. 1423/2013) 

Eine detaillierte Aufstellung der Eigenmittelelemente ist der folgenden Tabelle zu entnehmen. 

31.12.2016 in TEUR   
Hartes Kernkapital: Instrumente und Rücklagen   
1 Kapitalinstrumente und das mit ihnen verbundene Agio 9.000,0 
2 Gewinn- und Kapitalrücklagen 2.890,9 
3 Gewinn des laufenden Geschäftsjahres 661,4 
4 Hartes Kernkapital (CET1) vor regulatorischen Anpassungen 12.552,4 
Hartes Kernkapital (CET1): regulatorische Anpassungen   
5 Zusätzliche Bewertungsanpassungen (negativer Betrag)   

6 
Regulatorische Anpassungen imZusammenhang mit nicht realisierten Gewin-
nen/Verlusten gem. Art. 467, 468   

7 Regulatorische Anpassungen des harten Kernkapitals (CET1) insgesamt -1.072,8 
8 Hartes Kernkapital (CET1) 11.479,6 
Zusätzliches Kernkapital (AT1): Instrumente   
9 Zusätzliches Kernkapital (AT1   
10 Kernkapital (T1 = CET1 + AT1) 11.479,6 
Ergänzungskapital (T2): Instrumente und Rücklagen   
11 Kapitalinstrumente und das mit ihnen verbundene Agio   
12 Ergänzungskapital (T2) 0,0 
13 Eigenkapital insgesamt (TC = T1 + T2) 11.479,6 
14 Risikogewichtete Aktiva insgesamt 36.218,7 
Eigenkapitalquoten und -puffer   

15 
Harte Kernkapitalquote (ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtforderungsbe-
trags) 31,70 

16 Kernkapitalquote (ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtforderungsbetrags) 31,70 
17 Gesamtkapitalquote (ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtforderungsbetrags) 34,66 

Tabelle: Art und Beträge der Eigenmittelelemente 
Art. 437 (1) Buchstabe f) CRR findet keine Anwendung. 

 

3.3 Überschreitungsbeträge gemäß Artikel 492 (2) CRR 

Die folgende Abbildung stellt dar, in welchem Ausmaß die Höhe des harten Kernkapitals und des Kern-
kapitals zum 31.12.2016 die Mindesteigenmittelanforderungen übersteigt 

   
  

Mindestquote 
(gemäß Artikel 465 CRR i.V.m. 

Artikel 92 CRR) 
Ausmaß der Überschreitung 

Hartes Kernkapital 4,50% 27,20% 

Kernkapital 6,00% 25,70% 
Tabelle: Ausmaß der Überschreitung der Mindesteigenmittelanforderungen 
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4 Eigenmittelanforderungen (Art. 438 CRR) 

Qualitative Angaben (Art. 438 Buchstabe a) CRR) 

Die Angaben zur Angemessenheit der Eigenmittel finden sich in den Anhangangaben des Jahresberich-
tes 2016 in dem Kapitel Risikobericht wieder. Der Jahresbericht wurde vom Vorstand genehmigt und ist 
auf der Homepage der FIS (www.f-i-s.lu) veröffentlicht. 

Art. 438 (1) Buchstabe b) CRR besitzt für die FIS keine Relevanz, da von der Aufsicht keine Kapitalzu-
schläge gefordert wurden. 

Quantitative Angaben (Art. 438 Buchstaben c) bis f) CRR) 

 

31.12.2016 in TEUR   

Kreditrisiko 

Standardansatz   

Zentralstaaten oder Zentralbanken 10,5 

Regionale oder lokale Gebietskörperschaften 42,3 

Öffentliche Stellen 0,0 

Multilaterale Entwicklungsbanken 0,0 

Internationale Organisationen 0,0 

Institute 538,1 

Unternehmen 564,7 

Mengengeschäft 186,6 

Durch Immobilien besicherte Positionen 0,0 

Ausgefallene Positionen 0,0 

Mit besonders hohen Risiken verbundene Positionen 0,0 

Positionen in Form von gedeckten Schuldverschreibungen 0,0 

OGA 667,7 

Beteiligungspositionen 293,7 

Sonstige Posten 53,1 

Fremdwährungsrisiko 

Netto-Fremdwährungsposition 0,0 

Operationelle Risiken 

Basisindikatoransatz 540,9 

Tabelle: Eigenmittelanforderungen nach Risikoarten und Risikopositionsklassen 

 

http://www.f-i-s.lu/
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5 Kreditrisikoanpassungen (Art. 442 CRR) 

5.1 Angaben zur Struktur des Kreditportfolios 

(Angaben gemäß Art. 442 Buchstaben c) bis f) CRR) 

Gesamtbetrag der Risikopositionen 

Die Ermittlung des Gesamtbetrags der Risikopositionen erfolgt nach aufsichtlichen Vorgaben. Die bilan-
ziellen und außerbilanziellen Geschäfte werden jeweils mit ihren Buchwerten (nach Abzug der Risikovor-
sorge und vor Kreditrisikominderung) gemäß Artikel 111 CRR ausgewiesen, die derivativen Instrumente 
mit ihren Kreditäquivalenzbeträgen. 

Der Gesamtbetrag der Risikopositionen zum Meldestichtag in Höhe von 55,6 Mio. EUR setzt sich aus 
sämtlichen Risikopositionsklassen gemäß Artikel 112 CRR mit Ausnahme der Beteiligungs- und Verbrie-
fungsrisikopositionen zusammen. Es werden alle bilanziellen Geschäfte mit einem Adressenausfallrisiko 
sowie außerbilanzielle nicht derivative Positionen wie unwiderrufliche Kreditzusagen ausgewiesen. 

Die nachfolgende Übersicht enthält den Gesamtbetrag der Risikopositionen aufgeschlüsselt nach den 
für den KSA vorgegebenen Risikopositionsklassen. Die Aufschlüsselung des Gesamtbetrags der Risi-
kopositionen bezieht sich auf den Stichtag der Offenlegung. 

 

31.12.2016 
Risikopositionen 

TEUR 

Zentralstaaten oder Zentralbanken 738,4 

Regionale oder lokale Gebietskörperschaften 2.642,3 

Öffentliche Stellen 0,0 

Multilaterale Entwicklungsbanken 0,0 

Internationale Organisationen 0,0 

Institute 26.752,3 

Unternehmen 7.969,8 

Mengengeschäft 4.173,6 

Durch Immobilien besicherte Positionen 0,0 

Ausgefallene Positionen 0,0 

Mit besonders hohen Risiken verbundene Positionen 0,0 

Gedeckte Schuldverschreibungen 0,0 

Institute und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung 0,0 

OGA 8.368,8 

Beteiligungspositionen 3.889,8 

Sonstige Posten 1.088,5 

Gesamt 55.623,4 

Tabelle: Gesamtbetrag der Risikopositionen nach Risikopositionsklassen 
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Geografische Verteilung der Risikopositionen 

 Die Zuordnung der Risikopositionen zu den geografischen Gebieten (Art. 442 Buchstabe d) CRR) erfolgt 
anhand des Landes, dem die wirtschaftlichen Risiken der an den Kreditnehmer gewährten Kredite zuzu-
ordnen sind. Die geografische Verteilung des Portfolios spiegelt die mit der regionalen Ausrichtung der 
FIS einhergehende Konzentration auf Deutschland wider.  

31.12.2016 
TEUR Deutschland EWR Sonstige 

Zentralstaaten oder Zentralbanken 0,0 738,4 0,0 

Regionale oder lokale Gebietskörperschaften 2.526,8 115,5 0,0 

Öffentliche Stellen 0,0 0,0 0,0 

Multilaterale Entwicklungsbanken 0,0 0,0 0,0 

Internationale Organisationen 0,0 0,0 0,0 

Institute 21.502,7 5.249,6 0,0 

Unternehmen 5.640,8 1.972,1 356,9 

Mengengeschäft 2.636,3 937,3 600,1 

Durch Immobilien besicherte Positionen 0,0 0,0 0,0 

Ausgefallene Positionen 0,0 0,0 0,0 

Mit besonders hohen Risiken verbundene Positionen 0,0 0,0 0,0 

Gedeckte Schuldverschreibungen 0,0 0,0 0,0 

Institute und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeur-
teilung 0,0 0,0 0,0 

OGA 127,4 8.241,4 0,0 

Beteiligungspositionen 3.756,4 32,0 101,3 

Sonstige Posten 0,0 1.088,5 0,0 

Gesamt 36.190,4 18.374,7 1.058,3 

Tabelle: Risikopositionen nach geografischen Gebieten 
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Aufschlüsselung der Risikopositionen nach Restlaufzeiten 

Bei den Restlaufzeiten (Offenlegung gemäß Art. 442 Buchstabe f) CRR) handelt es sich um vertragliche 
Restlaufzeiten.  

31.12.2016 
TEUR < 1 Jahr 1 Jahr bis 5 

Jahre > 5 Jahre 

Zentralstaaten oder Zentralbanken 474,7 0,0 263,7 

Regionale oder lokale Gebietskörperschaften 512,0 115,4 2.014,9 

Öffentliche Stellen 0,0 0,0 0,0 

Multilaterale Entwicklungsbanken 0,0 0,0 0,0 

Internationale Organisationen 0,0 0,0 0,0 

Institute 25.326,1 0,0 1.426,2 

Unternehmen 2.736,8 2.492,5 2.740,4 

Mengengeschäft 3.672,9 14,2 486,5 

Durch Immobilien besicherte Positionen 0,0 0,0 0,0 

Ausgefallene Positionen 0,0 0,0 0,0 

Mit besonders hohen Risiken verbundene Positionen 0,0 0,0 0,0 

Positionen in Form von gedeckten Schuldverschreibungen 0,0 0,0 0,0 

Institute und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeur-
teilung 0,0 0,0 0,0 

OGA 8.368,8 0,0 0,0 

Beteiligungspositionen 3.294,4 0,0 595,4 

Sonstige Posten 1.088,5 0,0 0,0 

Gesamt 45.474,1 2.622,1 7.527,2 

Tabelle: Risikopositionen nach Restlaufzeiten 

 

5.2 Angaben zu überfälligen sowie notleidenden Positionen und zur Risikovorsorge 

(Angaben gemäß Art. 442 Buchstaben a) und b) sowie g) bis i) CRR) 

Definition überfälliger und notleidender Forderungen 

Eine Forderung gilt als „überfällig“, wenn Verbindlichkeiten eines Schuldners mehr als 90 aufeinander 
folgende Tage in Verzug sind. Dieser Verzug wird bei der FIS nach Artikel 178 CRR für alle Risikopositi-
onsklassen kreditnehmerbezogen ermittelt. 

„Notleidende Kredite“ sind Forderungen, für die Maßnahmen der Risikovorsorge wie Wertberichtigun-
gen oder Teilabschreibungen getroffen wurden bzw. die sich in Abwicklung befinden. 
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Ansätze und Methoden zur Bestimmung der Risikovorsorge 

Die FIS verfügt über geeignete Steuerungsmechanismen, um frühzeitig Adressenausfallrisiken bei Kredi-
tengagements zu erkennen, diese zu steuern und zu bewerten sowie im Jahresabschluss durch Risiko-
vorsorge (Einzelwertberichtigungen, Rückstellungen) abzuschirmen. 

Hinsichtlich der bilanziellen Bewertung verweisen wir auf die Ausführungen im Anhang des Jahresbe-
richtes 2016. 

Die Kreditengagements werden regelmäßig dahingehend überprüft, ob Risikovorsorgebedarf, d. h. Be-
darf an spezifischen Kreditrisikoanpassungen, besteht. Eine außerordentliche Überprüfung erfolgt bei 
ad-hoc-Informationen, die auf eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Kreditneh-
mers hinweisen. Die Höhe der im Einzelfall zu bildenden spezifischen Kreditrisikoanpassungen orien-
tiert sich an der Wahrscheinlichkeit, mit der der Kreditnehmer seinen vertraglichen Verpflichtungen 
nicht mehr nachkommen kann. Basis hierfür ist die Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse und 
das Zahlungsverhalten des Kunden. Darüber hinaus erfolgt eine Bewertung der Sicherheiten mit ihren 
wahrscheinlichen Realisationswerten, um einschätzen zu können, welche Erlöse nach Eintritt von Leis-
tungsstörungen noch zu erwarten sind. 

 

Notleidende und überfällige Risikopositionen nach Branchen und nach geografischen Gebieten 

Im Berichtsjahr gab es keine Nettozuführungen bei der Risikovorsorge im Kreditgeschäft. 

31.12.2016 
TEUR 
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Banken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Öffentliche Haushalte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Privatpersonen 8,0 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 
Unternehmen und wirtschaftlich selbständige 
Privatpersonen, davon: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Aquakul-
tur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung, 
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Verarbeitendes Gewerbe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baugewerbe 0,0 0,0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Handel; Instandhaltung und Reparatur von KFZ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Verkehr und Lagerei, Nachrichtenübermittlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grundstücks- und Wohnungswesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sonstiges Dienstleistungsgewerbe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Organisationen ohne Erwerbszweck 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sonstige 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Gesamt 8,0 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 

Tabelle: Notleidende und überfällige Risikopositionen nach Branchen 



   

 

 - 15 -  

 

31.12.2016 
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Deutschland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

EWR 8,0 7,4 0,0 0,0 7,4 

Sonstige 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gesamt 8,0 7,4 0,0 0,0 7,4 

Tabelle: Notleidende und überfällige Risikopositionen nach geografischen Gebieten 

 

Entwicklung der Risikovorsorge 
 

31.12.2016 
TEUR 

Anfangs- 
bestand Zuführung Auflösung Inanspruch-

nahme 

Wechselkurs-
bedingte und 
sonstige Ver-

änderung 

End- 
bestand 

Einzelwert-
berichtigungen 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 

Rückstellungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pauschalwert-
berichtigungen 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 

Summe spezifische 
Kreditrisikoanpassungen 357,4 0,0 0,0 0,0 0,0 357,4 

Tabelle: Entwicklung der Risikovorsorge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 - 16 -  

6 Inanspruchnahme von ECAI und ECA (Art. 444 CRR) 

Zur Berechnung der regulatorischen Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko verwendet die FIS 
die in der CRR für den KSA vorgegebenen Risikogewichte. Dabei dürfen für die Bestimmung der Risiko-
gewichte Bonitätsbeurteilungen externer Ratingagenturen herangezogen werden. Die folgende Über-
sicht enthält die benannten, aufsichtsrechtlich anerkannten Ratingagenturen (ECAI) sowie die Risikopo-
sitionsklassen, für welche die Agenturen in Anspruch genommen werden. 

 

Risikopositionsklasse nach Artikel 112 CRR Benannte Ratingagenturen   

Zentralstaaten oder Zentralbanken Standard & Poor’s, Moody’s 

Multilaterale Entwicklungsbanken Standard & Poor’s, Moody‘s 

Internationale Organisationen Standard & Poor’s, Moody‘s 

Institute Standard & Poor‘s 

Unternehmen Standard & Poor‘s 

Positionen in Form von gedeckten Schuldver-
schreibungen 

Standard & Poor‘s 

Verbriefungspositionen Standard & Poor‘s 

OGA Standard & Poor‘s 

Sonstige Posten Keine Benennung 

Tabelle: Benannte Ratingagenturen je Risikopositionsklasse 

Die Übertragung der Bonitätsbeurteilung einer Emission auf die Forderung erfolgt auf Basis eines  
systemtechnisch unterstützten Ableitungssystems, das mit den Anforderungen nach Artikel 139 CRR 
übereinstimmt. Grundsätzlich wird so jeder Forderung ein Emissionsrating oder – sofern dieses nicht 
vorhanden ist - ein Emittentenrating übertragen. Falls kein Rating zugeordnet werden kann, wird die 
Forderung wie eine unbeurteilte Risikoposition behandelt. 

Das für die jeweilige Forderung anzuwendende Risikogewicht wird anhand der in der CRR vorgegebenen 
Bonitätsstufen ermittelt. Die Zuordnung der externen Bonitätsbeurteilungen zu den Bonitätsstufen er-
folgt auf Basis der von der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde EBA veröffentlichten Standardzuord-
nung. 
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Risikopositionswerte nach Risikogewichten nach Berücksichtigung von Kreditrisikominderung 

Der Risikopositionswert bildet die Grundlage für die Bestimmung der Eigenmittelanforderungen für das 
Kreditrisiko. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Risikopositionswerte aufgeschlüsselt nach Risikoge-
wichten vor und nach Kreditrisikominderung. 

Risikogewicht in % 
Risikopositionswert in 
TEUR je Risikopositi-
onsklasse 

0 10 20 35 50 70 75 100 150 Sonstiges Gesamt 
2016 

Zentralstaaten oder 
Zentralbanken 474,7 0,0 0,0 0,0 263,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 738,4 

Regionale oder lokale 
Gebietskörperschaften 0,0 0,0 2.642,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.642,3 

Öffentliche Stellen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Multilaterale Entwick-
lungsbanken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Internationale Organisa-
tionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Institute 0,0 0,0 25.033,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1.719,1 0,0 0,0 26.752,3 
Unternehmen 1.220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.132,0 617,9 0,0 7.969,8 
Mengengeschäft 1.056,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.117,0 0,0 0,0 0,0 4.173,6 
Durch Immobilien be-
sicherte      Positionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ausgefallene Positionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Mit besonders hohen 
Risiken    verbundene 
Positionen 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gedeckte Schul-
dverschreibungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Verbriefungspositionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Institute und Unterneh-
men mit kurzfristiger 
Bonitätsbeurteilung 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

OGA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.368,8 0,0 0,0 8.368,8 
Beteiligungspositionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.889,8 0,0 0,0 3.889,8 
Sonstige Posten 425,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 663,2 0,0 0,0 1.088,5 

Gesamt 3.176,6 0,0 27.675,5 0,0 263,7 0,0 3.117,0 20.772,7 617,9 0,0 55.623,4 

Tabelle: Risikopositionswerte vor Kreditrisikominderung 
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Risikopositionswerte nach Risikogewichten nach Berücksichtigung von Kreditrisikominderung 

Risikogewicht in % 
Risikopositionswert in 
TEUR je Risikopositi-
onsklasse 

0 10 20 35 50 70 75 100 150 Sonstiges Gesamt 
2016 

Zentralstaaten oder 
Zentralbanken 474,7 0,0 0,0 0,0 263,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 738,4 

Regionale oder lokale 
Gebietskörperschaften 0,0 0,0 2.642,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.642,3 

Öffentliche Stellen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Multilaterale Entwick-
lungsbanken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Internationale Organisa-
tionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Institute 0,0 0,0 25.033,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1.719,1 0,0 0,0 26.752,3 
Unternehmen 1.220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.132,0 617,9 0,0 7.969,8 
Mengengeschäft 1.056,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.109,6 0,0 0,0 0,0 4.166,2 
Durch Immobilien be-
sicherte      Positionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ausgefallene Positionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Mit besonders hohen 
Risiken    verbundene 
Positionen 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gedeckte Schul-
dverschreibungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Verbriefungspositionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Institute und Unterneh-
men mit kurzfristiger 
Bonitätsbeurteilung 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

OGA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.345,8 0,0 0,0 8.345,8 
Beteiligungspositionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.671,4 0,0 0,0 3.671,4 
Sonstige Posten 425,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 663,2 0,0 0,0 1.088,5 

Gesamt 3.176,6 0,0 27.675,5 0,0 263,7 0,0 3.109,6 20.531,4 617,9 0,0 55.374,7 

Tabelle: Risikopositionswerte nach Kreditrisikominderung 
 

 

7 Beteiligungen im Anlagebuch (Art. 447 CRR) 

Die FIS hält eine strategische Beteiligung an der Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft S. A., die im 
Rahmen ihrer Funktion als Kapitalanlagegesellschaft Organismen für gemeinsame Anlagen mit mehre-
ren Teilfonds auflegt und verwaltet. 

Die Bewertung der Beteiligungen in der Rechnungslegung erfolgt nach Lux GAAP. Die Beteiligung wird 
nach den für das Finanzanlagevermögen geltenden Vorschriften zu Anschaffungskosten bewertet. 
Dauerhafte Wertminderungen auf Beteiligungen werden abgeschrieben, und Zuschreibungen sind bis 
zur Höhe der Anschaffungskosten möglich. Nach FINREP (IFRS) wird die Beteiligung als „Zur Veräuße-
rung verfügbare finanzielle Vermögenswerte“ klassifiziert und grundsätzlich zum Fair Value bewertet. 
Die FIS setzt den Fair Value gleich den Anschaffungskosten nach Lux GAAP. 

In den aufsichtsrechtlichen Meldungen zum 31.12.2016 wird für die Risikopositionsklasse Beteiligun-
gen ein Positionswert in Höhe von 0,1 Mio. Euro ausgewiesen. Der Buchwert und der Zeitwert der Be-
teiligungen entsprechen einander. 

Die kumulierten realisierten Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Beteiligungen betragen  
0,01 Mio. Euro. Latente Neubewertungsreserven aus Beteiligungen werden nicht ermittelt.  
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8 Kreditrisikominderungstechniken (Art. 453 CRR) 

Zur angemessenen Reduzierung der Adressenausfallrisiken können bestimmte Kreditrisikominde-
rungstechniken eingesetzt werden. Hierzu zählen die Hereinnahme von Sicherheiten sowie bilanzwirk-
same und außerbilanzielle Aufrechnungen. 

Von bilanzwirksamen und außerbilanziellen Aufrechnungsvereinbarungen macht die FIS keinen Ge-
brauch.  

Bei der Hereinnahme und der Bewertung von Sicherheiten werden sowohl quantitativen als auch quali-
tativen Aspekten unter Berücksichtigung rechtlicher Erfordernisse Rechnung getragen. Die entspre-
chenden Verfahren sind im Organisationshandbuch und den Arbeitsanweisungen der FIS verankert. 
Die Beleihungsrichtlinien bilden den Rahmen für Art und Umfang der zugelassenen Sicherheiten und 
geben die anzuwendenden Kriterien für die Beurteilung der Werthaltigkeit der Sicherheiten vor. 

Der Ansatz, die Prüfung und die regelmäßige Bewertung der Sicherheiten liegen im Verantwortungs-
bereich des Middle-Office (Marktfolge). Die Wertansätze der Sicherheiten werden in Abhängigkeit von 
ihrer Art in regelmäßiger Folge überprüft und aktualisiert. 

Die implementierten Prozesse zur Risikosteuerung geben die regelmäßige vollständige Kreditrisiko-
beurteilung der besicherten Positionen der hereingenommenen Sicherheiten vor. 

Die FIS betreibt im Wesentlichen das Lombard-Kreditgeschäft. Zur Absicherung dieser Kredite werden 
primär Verpfändungen von Guthaben oder Wertpapieren zur Minimierung der mit dem Kreditgeschäft 
verbundenen Risiken herangezogen. Im Einzelfall werden Grundpfandrechte oder Sicherungszessio-
nen zur Absicherung hereingenommen.  

Kreditderivate werden von der FIS im Rahmen der aufsichtsrechtlich anerkannten Besicherung nicht 
genutzt. Markt- oder Kreditrisikokonzentrationen innerhalb der Kreditrisikominderung kommen bei 
der FIS nicht vor. 

 

 

9 Marktrisiko (Art. 445 CRR) 

Zur Ermittlung der Eigenkapitalanforderungen für das Marktrisiko verwendet die FIS die aufsichts-
rechtlichen Standardverfahren. Eigene interne Modelle i. S. von Art. 363 CRR kommen nicht zur An-
wendung. 

 

 

10 Zinsrisiko im Anlagebuch (Art. 448 CRR) 

Qualitative Angaben (Art. 448 Buchstabe a) CRR) 

In die Messung des Zinsänderungsrisikos im Anlagebuch sind alle relevanten zinstragenden bezie-
hungsweise zinssensitiven Geschäfte und Positionen einbezogen. 
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Die Berechnung des Zinsänderungsrisikos erfolgt vierteljährlich über einen Stresstest nach Maßgabe 
des Rundschreibens CSSF 08/338. Die aufsichtsrechtlich anzuwendende Zinsänderung beträgt +200 
Basispunkte bzw. -200 Basispunkte. Das aus der Simulation ermittelte Risiko wird als absolute Größe 
dem ökonomischen Eigenkapital gegenübergestellt. 

Quantitative Angaben (Art. 448 Buchstabe b) CRR) 

31.12.2016 

 

berechnete Ertrags- / Barwertänderung 

Zinsschock + 200 Basispunkte  Zinsschock - 200 Basispunkte  

Euro (Mio.) - 1,1 + 1,2 

Tabelle: Zinsänderungsrisiko 

 

 

11 Gegenparteiausfallrisiko (Art. 439 CRR) 

Qualitative Angaben (Art. 439 Buchstaben a) bis d) CRR) 

Die FIS schließt derivative Finanzgeschäfte zur Steuerung und Begrenzung von Markt- und Währungs-
risiken ab. Ein Handel zur Erzielung von Gewinnen aus Preisdifferenzen in diesen Instrumenten wird in 
eingeschränktem Umfang betrieben. 

Die Ermittlung der Eigenmittelanforderungen für derivative Positionen erfolgt auf Basis der aufsichts-
rechtlichen Standardverfahren.  

Die Anrechnungsbeträge für derivative Positionen werden zusammen mit den weiteren kreditrisikobe-
hafteten Positionen bei der Ermittlung der Risikopositionen (Exposures), bei der Limitierung der Risi-
kohöhe sowie bei der Berechnung der Risikovorsorge berücksichtigt. 

Für jeden Kontrahenten besteht zum Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses eine Obergrenze für die 
Anrechnung der Adressenausfallrisiken. Die Limithöhe ist abhängig von der Bonität. Geschäfte in deri-
vativen Finanzinstrumenten werden überwiegend börslich abgeschlossen. Grundsätzlich werden nur 
Geschäfte mit Kontrahenten abgeschlossen, die eine gute Bonität  aufweisen. Die Überwachung der 
Limite erfolgt anhand eines Handels-Limitsystems. Außerbörsliche OTC-Geschäfte werden nur in sehr 
eingeschränktem Umfang ausschließlich zur Absicherung von Währungsrisiken mitels Devisentermin-
geschäften über die Konzern-Mutter abgewickelt. 

Für die Bilanzierung und Bewertung der derivativen Finanzinstrumente gelten die allgemeinen Bilan-
zierungsgrundsätze.  

Im Rahmen der Steuerung derivativer Adressenausfallrisikopositionen werden die Risikobeiträge von 
Markt- und Kontrahentenrisiken additiv behandelt. Daher erfolgt keine Betrachtung von Korrelationen 
dieser Risiken.  

Quantitative Angaben (Art. 439 Buchstaben e) bis h) CRR) 

Zum Bilanzstichtag besteht kein Risiko aus derivaten Positionen. 

Art. 439 Buchstabe i) CRR findet keine Anwendung. 
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12 Operationelles Risiko (Art. 446 CRR) 

Die Informationen zum operationellen Risiko sind im Anhang zum Jahresbericht 2016 im Kapitel Risi-
kobericht. Der Jahresbericht wurde vom Vorstand genehmigt und ist auf der Website der FIS  
(www.f-i-s.lu) veröffentlicht. 

Die Bestimmung der regulatorischen Eigenkapitalunterlegung für operationelle Risiken basiert auf 
dem Basisindikatoransatz gemäß Art. 315 und 316 CRR.  

 

 

13 Belastete und unbelastete Vermögenswerte (Art. 443 CRR) 

Belastete Vermögenswerte sind grundsätzlich bilanzielle und außerbilanzielle Vermögensgegenstän-
de, die bei besicherten Refinanzierungsgeschäften und sonstigen besicherten Verbindlichkeiten als 
Sicherheit eingesetzt werden und die nicht uneingeschränkt genutzt werden können. 

Die belasteten Vermögenswerte standen hauptsächlich mit derivativen Geschäften in Verbindung.  

Die FIS hat mit einigen Gegenparteien der derivativen Geschäfte, aus denen belastete Vermögenswer-
te resultieren, Besicherungsvereinbarungen abgeschlossen. Als Sicherheiten, denen zweckgebundene 
spezifische Verbindlichkeiten gegenüber stehen, werden ausschließlich Barsicherheiten hinterlegt. 
Die Höhe der als Sicherheiten genutzten Vermögenswerte richtet sich nach der Höhe der zu besi-
chernden Verbindlichkeit. Übersteigt der Wert einer Sicherheit den Betrag der gesicherten Verbind-
lichkeit (Übersicherung), werden Sicherheiten freigegeben. Das Vorliegen einer Übersicherung wird 
regelmäßig geprüft. 

Der Sicherheitennehmer erwirbt bei Sicherheitenübertragungen das unbedingte Sicherungseigentum. 
Die Wiederverwendung von Sicherheiten wird nicht ausgeschlossen, unterliegt jedoch vertraglichen 
Beschränkungen. Bei Verpfändungen erwirbt der Sicherheitennehmer ein Pfandrecht und kann nicht 
frei über die verpfändeten Vermögenswerte verfügen. Sicherheiten können mit der Maßgabe einer 
bestimmten Zweckbestimmung hinterlegt werden. Die als Sicherheiten hinterlegten Vermögenswerte 
können in einem geregelten Verfahren ausgetauscht werden, das gilt auch bei Vorliegen einer Wieder-
verwendungsbefugnis. 

Die nachfolgende Tabelle stellt die Vermögenswerte zum 31.12.2016 dar. 

31.12.2016 
EUR 

Buchwert der 
belasteten Ver-
mögenswerte 

Beizulegender 
Zeitwert der be-
lasteten Vermö-

genswerte 

Buchwert der 
unbelasteten 

Vermögenswerte 

Beizulegender 
Zeitwert der un-
belasteten Ver-
mögenswerte 

Summe Vermö-
genswerte 0,0   53.160.110,9   

davon Aktieninstru-
mente 0,0 0,0 11.717.217,6 11.717.217,6 

davon Schuldtitel 0,0 0,0 7.902.312,6 7.902.312,6 
davon sonstige 

197.965,1   33.540.580,7   
Vermögenswerte 

Tabelle: Belastete und unbelastete Vermögenswerte 
Im Offenlegungszeitraum verfügte die FIS über keine erhaltenen Sicherheiten, über die sie frei verfü-
gen konnte. 

http://www.f-i-s.lu/


   

 

 - 22 -  

14 Verschuldung (Art. 451 CRR)  

Die Verschuldung und die Verschuldungsquote werden für die Zwecke der Offenlegung per 31. De-
zember 2016 gemäß delegierter Verordnung (EU) 2015/62 ermittelt. 

Der Vorstand wird regelmäßig über die Höhe der Verschuldungsquote informiert. Die Verschuldungs-
quote ist derzeit aufsichtlich noch nicht begrenzt. Daher verzichtet die FIS auf eine entsprechende 
Limitierung. 

Die Verschuldungsquote belief sich zum 31. Dezember 2016 auf 21,13 Prozent (gemäß delegierter 
Verordnung (EU) 2015/62). 

Die nachfolgenden Tabellen erläutern die Zusammensetzung der Verschuldungsquote. Alle Daten be-
ziehen sich auf den Stichtag der Offenlegung. 

Zeile  
LRCom  Risikopositionswerte der CRR-Verschuldungsquote in TEUR 

Bilanzielle Risikopositionen (ausgenommen Derivate und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT)) 

1 Bilanzwirksame Positionen (ohne Derivate, Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT) und Treu-
handvermögen, jedoch einschließlich Sicherheiten) 53.091,8 

2 (Aktiva, die zur Ermittlung des Kernkapitals abgezogen werden) 0,0 

3 Summe der bilanziellen Risikopositionen (ohne Derivate, Wertpapierfinanzierungsge-
schäfte (SFT) und Treuhandvermögen) (Summe der Zeilen 1 und 2) 53.091,8 

Derivative Risikopositionen 

4 Wiederbeschaffungskosten für alle Derivatgeschäfte (d. h. bereinigt um anrechenbare, in bar 
erhaltene Nachschüsse) 0,0 

5 Aufschläge für den potenziellen künftigen Wiederbeschaffungswert in Bezug auf alle Derivat-
geschäfte (Marktbewertungsmethode)  0,0 

EU-5a Risikopositionswert gemäß Ursprungsrisikomethode  0,0 

6 Hinzugerechneter Betrag von gestellten Sicherheiten für Derivatgeschäfte, wenn diese gemäß 
den geltenden Rechnungslegungsvorschriften von den Bilanzaktiva abgezogen werden  0,0 

7 (Abzug bei in bar erhaltenen Nachschüssen in Derivatgeschäften)  0,0 

8 (Ausgenommene Risikopositionen aus für Kunden über eine qualifizierte zentrale Gegenpartei 
(QCCP) abgerechnete Geschäfte)  0,0 

9 Bereinigter effektiver Nominalwert von geschriebenen Kreditderivaten  0,0 

10 (Bereinigte Aufrechnungen des effektiven Nominalwerts und Zuschlagsabzüge für ausgestell-
te Kreditderivate)  0,0 

11 Derivative Risikopositionen insgesamt (Summe der Zeilen 4 bis 10) 0,0 

Risikopositionen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) 

12 Brutto-Aktiva aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT; ohne Anerkennung von Netting), 
nach Bereinigung um als Verkauf verbuchte Geschäfte  0,0 

13 (Aufgerechnete Beträge von Barverbindlichkeiten und -forderungen aus Brutto-Aktiva aus 
Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT))  0,0 

14 Aufschlag auf das Gegenparteiausfallrisiko aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT)  0,0 

EU-14a Ausnahme für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT): Aufschlag auf das Gegenparteiausfall-
risiko gemäß Artikel 429b Absatz 4 und Artikel 222 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013  0,0 

15 Risikopositionen aus als Agent getätigten Geschäften  0,0 

EU-15a (Ausgenommene Risikopositionen aus für Kunden über eine qualifizierte zentrale Gegenpartei 
(QCCP) abgerechnete Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT))  0,0 

16 Risikopositionen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften insgesamt (Summe der Zeilen 
12 bis 15a)  0,0 

Andere außerbilanzielle Risikopositionen 

17 Außerbilanzielle Risikopositionen zum Bruttonominalwert 2.282,9 

18 (Anpassungen für die Umrechnung in Kreditäquivalenzbeträge)  0,00 

19 Andere außerbilanzielle Risikopositionen (Summe der Zeilen 17 und 18) 2.282,9 

   



   

 

 - 23 -  

Gemäß Artikel 429 Absätze 7 und 14 CRR ausgenommene Risikopositionen (bilanziell und außerbilanziell) 

EU-19a (Gemäß Artikel 429 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgenommene gruppenin-
terne Risikopositionen (Einzelbasis) (bilanziell und außerbilanziell))  0,0 

EU-19b (Gemäß Artikel 429 Absatz 14 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgenommene Risikoposi-
tionen (bilanziell und außerbilanziell))  0,0 

Eigenkapital und Gesamtrisikopositionen 

20 Kernkapital 11.479,6 

21 Gesamtrisikopositionsmessgröße der Verschuldungsquote (Summe der Zeilen 3, 11, 16, 
19, EU-19a und EU-19b) 55.374,7 

Verschuldungsquote 

22 Verschuldungsquote 20,83 

Anwendung von Übergangsbestimmungen und Wert ausgebuchter Treuhandpositionen 

EU-23 Anwendung von Übergangsbestimmungen für die Definition der Kapitalmessgröße  0,0 

EU-24 Wert ausgebuchter Treuhandpositionen gemäß Artikel 429 Absatz 13 der Verordnung (EU) Nr. 
575/2013  0,0 

Tabelle: Einheitliches Offenlegungsschema für die Verschuldungsquote (LRCom) 
 

Zeile  
LRSpl  Risikopositionswerte der CRR-Verschuldungsquote in TEUR 

EU-1 Bilanzielle Risikopositionen insgesamt (ohne Derivate, Wertpapierfinanzierungsge-
schäfte (SFT), und ausgenommene Risikopositionen), davon: 53.091,8 

EU-2 Risikopositionen des Handelsbuchs  0,0 
EU-3 Risikopositionen des Anlagebuchs, davon: 53.091,8 
EU-4 Gedeckte Schuldverschreibungen 0,0 

EU-5 Risikopositionen, die wie Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten behandelt wer-
den 738,4 

EU-6 
Risikopositionen gegenüber regionalen Gebietskörperschaften, multilateralen Ent-
wicklungsbanken, internationalen Organisationen und öffentlichen Stellen, die NICHT 
wie Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten behandelt werden 

2.642,3 

EU-7 Institute 26.752,3 
EU-8 Durch Grundpfandrechte auf Immobilien besichert  0,00 
EU-9 Risikopositionen aus dem Mengengeschäft 3.103,3 
EU-10 Unternehmen 6.749,8 
EU-11 Ausgefallene Positionen 0,0 

EU-12 Andere Forderungsklassen (z. B. Beteiligungspositionen, Verbriefungs-
Risikopositionen und sonstige Aktiva, die keine Kreditverpflichtungen sind) 13.105,7 

Tabelle: Aufschlüsselung von bilanziellen Risikopositionen (ohne Derivate,  
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT) und ausgenommen Risikopositionen) – (LRSpl) 
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